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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 593/2007 über die von der Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit erhobenen Gebühren und Entgelte 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 100 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 
91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG1, 
insbesondere auf Artikel 64 Absatz 1, 

nach Anhörung des Verwaltungsrats der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 wurde die Tätigkeit der Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit (nachstehend „die Agentur“) ausgeweitet. Daher muss die 
Agentur gemäß dem erweiterten Tätigkeitsbereich als Ergebnis der Zulassung 
Zeugnisse, Genehmigungsscheine, Erlaubnisscheine oder andere Urkunden ausstellen.  

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 593/2007 vom 31. Mai 2007 über die von der 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit2 erhobenen Gebühren und Entgelte dürfen 
für die in Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe e, Artikel 21, Artikel 22, Artikel 22a, 
Artikel 22b und Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 genannten 
Zertifizierungstätigkeiten nur die in der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 vom 
24. September 2003 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung 
von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige 
Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und 
Herstellungsbetrieben3 und in der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 vom 
20. November 2003 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von 
Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und 
die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese 

                                                 
1 ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1. 
2 ABl. L 140 vom 1.6.2007, S. 3. 
3 ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 6. 
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Tätigkeiten ausführen4, im Einzelnen dargelegten Gebühren und Entgelte erhoben 
werden. 

(3) Die in dieser Verordnung genannten Gebühren und Entgelte sollten transparent, 
gerecht und einheitlich festgelegt werden und gemäß Artikel 64 Absatz 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 die tatsächlichen Kosten der Erbringung von 
Dienstleistungen widerspiegeln. Zwischen den Gesamtausgaben, die die Agentur im 
Rahmen ihrer Zulassungstätigkeit zu bestreiten hat, und dem Gesamtvolumen der von 
ihr erhobenen Gebühren muss ein Gleichgewicht gewahrt werden. 

(4) Die Unternehmen dürfen bei der Festsetzung der Gebühren nicht aufgrund ihres 
Standorts in den Mitgliedstaaten diskriminiert werden. 

(5) Die Antragsteller sollten um die Angabe des voraussichtlich für die erbrachte 
Dienstleistung zu entrichtenden Betrags ersuchen können. Dieser Betrag muss nach 
klaren, einheitlichen und allgemein zugänglichen Kriterien festgelegt werden. Kann 
der Betrag im Voraus nicht genau bestimmt werden, so sollte die Agentur transparente 
Grundsätze für die Bemessung des während der Erbringung der Dienstleistung zu 
zahlenden Betrags festlegen. 

(6) Für die Zahlung der gemäß dieser Verordnung erhobenen Gebühren und Entgelte 
sollten Fristen gesetzt werden. Für den Fall der Nichtzahlung sollten geeignete 
Rechtsbehelfe festgelegt werden, beispielsweise Beendigung der betreffenden 
Antragsverfahren, Ungültigkeitserklärung der betreffenden Genehmigungen, 
Beendigung der Dienstleistungserbringung für den betreffenden Antragsteller und 
Einziehung des ausstehenden Betrags durch geeignete Mittel.  

(7) Entgelte für Beschwerden gegen Entscheidungen der Agentur sollten in voller Höhe 
entrichtet worden sein, bevor die Beschwerde für zulässig erklärt wird.  

(8) Die Betroffenen sollten vor etwaigen Gebührenänderungen konsultiert werden. 
Darüber hinaus sollte die Agentur die Betroffenen regelmäßig darüber unterrichten, 
wie und auf welcher Grundlage die Gebühren berechnet werden, damit die 
Betroffenen Einblick in die Kosten der Agentur erhalten und gegenüber der Industrie 
finanzielle Transparenz und Planungssicherheit in Bezug auf die zu entrichtenden 
Gebühren gegeben ist. Deshalb sollten auf der Grundlage der finanziellen Ergebnisse 
und der Prognosen der Agentur die Gebührensätze jährlich angepasst werden können. 

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 593/2007 ist daher entsprechend zu ändern. 

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der 
Stellungnahme des nach Artikel 65 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 eingesetzten 
Ausschusses — 

                                                 
4 ABl. L 315 vom 28.11.2003, S. 1. 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 593/2007 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Bestimmt werden insbesondere die Tätigkeiten und Vorgänge, für die nach Artikel 
64 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Gebühren und Entgelte zu entrichten 
sind, sowie deren Höhe und die Art ihrer Entrichtung.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

Buchstaben a bis d erhalten folgende Fassung:  

„a) „Gebühren“ den von der Agentur für Zulassungstätigkeiten erhobenen und vom 
Antragsteller zu entrichtenden Betrag; 

b) „Entgelt“ den von der Agentur für eine Dienstleistung einschließlich der Lieferung 
von Waren, mit Ausnahme von Zulassungstätigkeiten, erhobenen und vom 
Antragsteller, der diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, zu entrichtenden Betrag; 

c) „Zulassungstätigkeiten“ sämtliche Tätigkeiten der Agentur, die für die Erteilung, 
Aufrechterhaltung oder Änderung von Zulassungen bzw. Zeugnissen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 und ihrer Durchführungsbestimmungen unmittelbar 
oder mittelbar notwendig sind; 

d) „Antragsteller“ jede natürliche oder juristische Person, die eine 
Zulassungstätigkeit oder Dienstleistung der Agentur in Anspruch nimmt.“ 

3. In Artikel 4 werden folgende Sätze angefügt: 

„Bei der Anwendung künftiger Verordnungen kann die Agentur für nicht in Teil I 
des Anhangs genannte Zulassungstätigkeiten gemäß Teil II des Anhangs Gebühren 
erheben.  

Sämtliche der Agentur mitgeteilten Änderungen der Organisation, die sich auf die 
Genehmigung auswirken, können eine Neuberechnung der fälligen 
Überwachungsgebühr zur Folge haben, die ab dem nächsten Gebührenzyklus gilt.“ 

4. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

1. Die Gebühren sind vom Antragsteller in EUR zu entrichten. Die Art ihrer 
Entrichtung können die Antragsteller auf der Website der Agentur abrufen. 
Antragsteller haben die Gebühr in voller Höhe einschließlich etwaiger Bankgebühren 
im Zusammenhang mit der Zahlung vor Erteilung, Aufrechterhaltung oder Änderung 
der Zulassung zu entrichten, sofern die Agentur nach sorgfältiger Abwägung der 
finanziellen Risiken nichts anderes entscheidet. Die Gebühr ist innerhalb von 
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30 Kalendertagen ab dem Datum zu entrichten, an dem die Agentur dem 
Antragsteller die Zahlungsaufforderung übermittelt. Der Antrag kann annulliert 
werden bzw. die Zulassung kann ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn die 
fälligen Gebühren bis zum Fristablauf nicht eingegangen sind und nachdem die 
Agentur eine förmliche Mahnung an den Antragsteller gerichtet hat. 

2. Die Agentur kann die Gebühr nach Erhalt des Antrags oder zu Beginn des 
Jahres- oder Überwachungszeitraums in einer Rate in Rechnung stellen. 

3. Für Zulassungstätigkeiten, für die der zu entrichtende Betrag nach einem 
Stundensatz berechnet wird, kann die Agentur dem Antragsteller auf Verlangen 
einen Voranschlag erstellen. Sollte der Vorgang einfacher und schneller 
durchzuführen sein als ursprünglich angenommen oder im Gegenteil schwieriger sein 
und mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Agentur vorhersehen konnte, so wird der 
Voranschlag entsprechend geändert.  

4. Lehnt die Agentur einen Antrag nach Prüfung ab, so erstattet sie dem 
Antragsteller die bereits erhobenen Gebühren abzüglich eines Betrags zur Deckung 
der Verwaltungs- und Bearbeitungskosten zurück. Dieser Betrag entspricht dem 
Zweifachen des in Teil II des Anhangs festgelegten Stundensatzes. Liegen der 
Agentur Nachweise dafür vor, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Antragstellers gefährdet ist, so kann sie einen Antrag ablehnen, sofern der 
Antragsteller keine Bankbürgschaft oder gesicherte Einlage stellt. Die Agentur kann 
einen Antrag ferner ablehnen, wenn der Antragsteller seinen aus den von der Agentur 
erbrachten Zulassungstätigkeiten oder Dienstleistungen erwachsenden 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist, es sei denn, der Antragsteller 
entrichtet diese ausstehenden Beträge. 

5. Muss eine Zulassungstätigkeit von der Agentur unterbrochen werden, weil der 
Antragsteller nicht über ausreichende Ressourcen verfügt oder die geltenden 
Anforderungen nicht erfüllt, oder weil der Antragsteller beschließt, seinen Antrag 
zurückzuziehen oder sein Vorhaben zurückzustellen, so wird der bis dahin fällige 
Anteil der Gebühren nach Stundensatz für den laufenden Zwölfmonatszeitraum 
berechnet, darf aber den anwendbaren Pauschalsatz nicht übersteigen und ist 
zusammen mit sonstigen dann zahlbaren Beträgen auf einmal zu zahlen, wenn die 
Agentur ihre Arbeit einstellt. Die entsprechende Stundenzahl wird nach dem in 
Teil II des Anhangs angegebenen Stundensatz in Rechnung gestellt. Wenn die 
Agentur auf Ersuchen des Antragstellers eine unterbrochene Zulassungstätigkeit 
wieder aufnimmt, wird diese Tätigkeit als neuer Vorgang abgerechnet. 

6. Gibt der Zulassungsinhaber die betreffende Zulassung zurück oder widerruft 
die Agentur die Zulassung, ist der Saldo der zu zahlenden Gebühren, die auf 
Stundenbasis zu berechnen sind, aber die anwendbare Pauschalgebühr nicht 
übersteigen dürfen, zusammen mit sonstigen zu diesem Zeitpunkt zahlbaren 
Beträgen zu dem Zeitpunkt zahlbar, zu dem die Rückgabe oder der Widerruf erfolgt. 
Die entsprechende Stundenzahl wird nach dem in Teil II des Anhangs angegebenen 
Stundensatz in Rechnung gestellt. 

7. Setzt die Agentur die Zulassung aus, weil die Jahres- oder 
Überwachungsgebühr nicht entrichtet wurde oder der Antragsteller die geltenden 
Anforderungen nicht erfüllt, so läuft der betreffende Gebührenzeitraum weiter.“ 
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5. Artikel 10 Absatz 2 wird gestrichen. 

6. Artikel 11 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:  

„Für die Bearbeitung einer gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
eingelegten Beschwerde wird ein Entgelt erhoben. Die Höhe des Betrags ist in 
Teil IV des Anhangs angegeben. Ist der Beschwerdeführer eine juristische Person, so 
hat er der Agentur eine von einem Zeichnungsbevollmächtigten der betreffenden 
Organisation unterzeichnete Erklärung vorzulegen, aus der der Umsatz des 
Beschwerdeführers hervorgeht. Diese Erklärung ist zusammen mit dem 
Beschwerdebescheid vorzulegen. Das Beschwerdeentgelt ist gemäß dem geltenden 
Verfahren der Agentur binnen 60 Kalendertagen ab dem Datum, an dem die 
Beschwerde bei der Agentur eingelegt wurde, zu entrichten. Erfolgt die Zahlung 
nicht innerhalb dieser Frist, so weist die Beschwerdekammer die Beschwerde ab. 
Wird der Beschwerde stattgegeben, so wird dem Beschwerdeführer das entrichtete 
Entgelt unverzüglich von der Agentur zurückerstattet.“ 

„Ein Voranschlag des Betrags kann dem Antragsteller vor Beginn der Dienstleistung 
auf Antrag übermittelt werden. Sollte der Vorgang einfacher und schneller 
durchzuführen sein als ursprünglich angenommen oder im Gegenteil schwieriger sein 
und mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Agentur vorhersehen konnte, so wird der 
Voranschlag entsprechend geändert.“ 

7. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„3. Der Anhang dieser Verordnung wird regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, 
dass sich maßgebliche Informationen im Zusammenhang mit den Schätzungen 
bezüglich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Agentur 
ordnungsgemäß in der Höhe der von der Agentur erhobenen Gebühren oder Entgelte 
niederschlagen. Diese Verordnung einschließlich ihres Anhangs ist spätestens fünf 
Jahre nach ihrem Inkrafttreten zu überarbeiten.“ 

8. Der Anhang wird nach Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab 1. April 2012. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 
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Brüssel, den 

 Für die Kommission 
  
 Mitglied der Kommission 
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ANHANG  

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 593/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Teil II Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Stundensatz entsprechend den jeweiligen Tätigkeiten(1): 

Nachweis der Entwicklungsbefähigung durch alternative 
Verfahren 

tatsächliche Stundenzahl 

Herstellung ohne Genehmigung als Herstellungsbetrieb tatsächliche Stundenzahl 

Alternative Nachweisverfahren für 
Lufttüchtigkeitsanweisungen (AD)  

tatsächliche Stundenzahl 

Validierungsunterstützung (Anerkennung von EASA-
Zulassung durch Fremdbehörden) 

tatsächliche Stundenzahl 

von Fremdbehörden angeforderte technische 
Unterstützung 

tatsächliche Stundenzahl 

Anerkennung der Berichte des Nachprüfungsausschusses 
durch die EASA 

tatsächliche Stundenzahl 

Übertragung von Zulassungen tatsächliche Stundenzahl 

Zeugnis als zugelassene Ausbildungsorganisation tatsächliche Stundenzahl 

Zeugnis für flugmedizinisches Zentrum tatsächliche Stundenzahl 

Zeugnis als ATM-ANS-Organisation tatsächliche Stundenzahl 

Zeugnis als Ausbildungsorganisation für Fluglotsen tatsächliche Stundenzahl 

Betriebsdaten in Zusammenhang mit Musterzulassungen, 
Änderungen von Musterzulassungen und ergänzenden 
Musterzulassungen5 

 

tatsächliche Stundenzahl 

Qualifikationsbescheinigung für Flugsimulationsgeräte 
für die Ausbildung 

tatsächliche Stundenzahl 

Genehmigung der für eine Fluggenehmigung 
erforderlichen Flugbedingungen 

3 Stunden 

                                                 
5 Siehe Artikel 5 und Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 sowie 

Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 und ihre Änderungsfassungen. 
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Administrative Wiederausstellung von Dokumenten 1 Stunde 

Export-Lufttüchtigkeitszeugnis (E-CoA) für 
Luftfahrzeuge nach CS 25 

6 Stunden 

Export-Lufttüchtigkeitszeugnis (E-CoA) für andere 
Luftfahrzeuge 

2 Stunden 

(1) Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend. Aus der Tatsache, dass eine Tätigkeit nicht in diesem Teil aufgeführt 
ist, kann nicht automatisch abgeleitet werden, dass die Europäische Agentur für Flugsicherheit diese Tätigkeit 
nicht durchführen kann. 

2. Teil IV erhält folgende Fassung:  

TEIL IV 

Entgelte für Beschwerden 

Für alle Beschwerdeanträge gilt der in der Tabelle angegebene Entgeltfestbetrag, multipliziert 
mit dem Koeffizienten, der für die entsprechende Entgeltkategorie für die betreffende Person 
oder den betreffenden Betrieb angegeben ist. 

Die Beschwerde gilt nur dann als zulässig, wenn das Entgelt für die Beschwerde entrichtet 
wurde. 

Entgeltfestbetrag 10 000 EUR 

. 

Entgeltkategorie für natürliche Personen Entgeltfestbetragskoeffizient 

 0,1 

. 

Entgeltkategorie für Organisationen nach Umsatz in 
Euro Entgeltfestbetragskoeffizient 

unter 100 001 0,25 

zwischen 100 001 und 1 200 000 0,5 

zwischen 1 200 001 und 2 500 000 0,75 

zwischen 2 500 001 und 5 000 000 1 

zwischen 5 000 001 und 50 000 000 2,5 

zwischen 50 000 001 und 500 000 000 5 
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zwischen 500 000 001 und 1 000 000 000 7,5 

über 1 000 000 000 10 

“ 

 




